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Energieberatung

Kostenlose telefonische Energieberatung der Klimaregion 
Rhein-VoreifelinKooperationmitderVerbraucherzentraleNRW
am 15. Dezember 2021 von 14 bis 17.45 Uhr, Anmeldung erforder-
lich unter:  02222 945-285,  tobias.gethke@stadt-bornheim.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 oder 
Störungsmeldungunterwww.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  02222 3716
Zugang nur mit Online-Ticket!

Aktuelle Infos und Tickets gibt es unter: 
www.hallenfreizeitbad.de

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration: DieAbteilungfürSoziales,Seniorenund 
Integration ist am Mittwoch geschlossen. Die Abteilung Schulen 
(Brunnenallee31a)folgtdenallgemeinenÖffnungszeiten.
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Besucher aller Dienststellen müssen einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die Sitzungen sind öffentlich und finden – soweit nicht anders angegeben – im Ratssaal des 
Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2, statt.

Die Termine gelten vorbehaltlich möglicher Einschränkungen.
Bitte beachten Sie zur Teilnahme die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.

Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur Verfügung.
Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Anmeldungen können per E-Mail an claudia.gronewald@stadt-bornheim.de oder
telefonisch unter 02222 945-218 erfolgen.

In den Sitzungsräumlichkeiten ist durchgängig eine FFP2-Maske zu tragen.
Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizinischen Gründen keine 

Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen.
Die Teilnehmer*innen müssen außerdem  vollständig geimpft oder genesen sein oder 

über einen bescheinigten höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen 
Corona-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen. 

Vor Ort kann rechtzeitig vor der Sitzung ein beaufsichtigter kostenfreier Selbsttest 
durchgeführt werden. Die Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen.

Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de 
oder unter session.stadt-bornheim.de.

Die nächsten Sitzungen 
Ausschuss für Umwelt, Klima, Landwirtschaft, 
Wald und Natur
Dienstag, 07.12.2021, 18 Uhr

Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss
Mittwoch, 08.12.2021, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 09.12.2021, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 15.12.2021, 18 Uhr

Stadtrat
Donnerstag, 16.12.2021, 18 Uhr,
Rheinhalle, Rheinstraße 201, Hersel
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Amtliche Bekanntmachungen

Begründung: Es handelt sich bei der Benennung von Stra-
ßen und Plätzen vorrangig um einen verwaltungstechni-
schen Vorgang zur Erfassung und eindeutigen Zuordnung 
von Gebäuden, der somit der zwingenden Gewährleistung 
von öffentlicher Sicherheit und Ordnung dient. Eine solche 
Maßnahme verletzt regelmäßig den Bürger auch nicht in 
seinen grundgesetzlich geschützten Rechten. Dies könnte 
nur dann ausnahmeweise der Fall sein, wenn die Straßen-
benennung willkürlich erfolgt. Dafür oder für eine sonst er-
messensfehlerhafte Verwaltungsentscheidung gibt es kei-
ne Anhaltspunkte. Der Rat hat die vom zuständigen Orts-
vorsteher und Verwaltung vorgeschlagenen Straßennamen 
beschlossen und dabei sein Ermessen ausgeübt. Ermes-
sensfehler bei der Auswahl sind nicht erkennbar.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im Interesse 
der Allgemeinheit an einer eindeutigen und bestmöglichen 
Orientierung. Dies dient insbesondere der Gewährleistung 
einer schnellstmöglichen Auffindung einer verbindlichen 
Adresse im Notfall für Rettungsdienste, Vollzugsdienste 
und Feuerwehr. Die Vollziehungsanordnung dient daher der 
Herstellung von Rechts- und Planungssicherheit. Diese All-

gemeinverfügung gilt einen  Tag nach ihrem Erscheinen im 
Amtsblatt als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Allgemeinverfü-
gung können Sie vor dem Verwaltungsgericht Köln, Appell-
hofplatz, 50667 Köln, innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe der Verfügung schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwal-
tungsgerichts Klage erheben. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll bei-
gefügt werden.

Die Klage bzw. der Antrag kann auch durch Übertragung 
eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben/gestellt werden. Das elek-
tronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das 
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person ver-
sehen sein oder von der verantwortenden Person signiert 
und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 

Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestim-
men sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I Seite 3803).
Wird die Frist durch einen von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt, so wird dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Internetseite www.justiz.de.

Bornheim, den 08.11.2021

Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker,
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der 
Allgemeinverfügung zur Straßenbenennung 
im Plangebiet des Bebauungsplanes Ro 23 

in der Ortschaft Roisdorf
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 02.11.2021 gemäß § 60, Abs. 2 und § 41, Abs. 1 Ge-
meindeordnung NRW i. V. m. § 4, Abs. 2, Satz 3 StrWG NRW folgenden Straßennamen beschlossen:
Für das Plangebiet Ro 23:
Haupterschließungsstraße: „Rhabarberweg“
Die Lage der Straße wird in dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
Die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO wird angeordnet.

  Ro 23 

Ro 23

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Rates der Stadt Bornheim 
am Donnerstag, 16.12.2021, 18 Uhr, in der Rheinhalle, Rheinstraße 201, Hersel

Am Donnerstag, 16.12.2021, 18 Uhr, findet in der Rheinhalle, Rheinstraße 201, 
Hersel, die nächste Sitzung des Rates der Stadt Bornheim mit folgender Tages-
ordnung statt:

TOP Inhalt Vorlage Nr.

Öffentliche Sitzung
1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin

2 Einwohnerfragestunde

3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 83 vom 
02.11.2021

4 Verleihung Umweltpreis der Stadt Bornheim 724/2021-12

5 Mitgliedschaft der Stadt Bornheim in der Energie-
agentur Rhein Sieg e. V. 711/2021-12

6 Vorstellung Medienentwicklungsplan 2021-2025 606/2021-5

7

15. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffent-
liche Wasserversorgung und den Anschluss an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversor-
gungssatzung - der Stadt Bornheim vom 24.10.2001

643/2021-SBB

8 Entwurf eines Nachtragshaushalts 2022 des Rhein-
Sieg-Kreises 722/2021-2

9 Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehraus-
gaben im Haushaltsjahr 2021 543/2021-2

10 Weitergabe von Krediten an städtische Mehrheits-
beteiligungen 598/2021-2

11 Bericht zur finanziellen Situation gemäß § 2 NKF-CIG 667/2021-2

12 Beteiligungsbericht 2020 605/2021-2

13
Ausschüttung der im Gewinnvortrag des Wasserwerks 
eingestellten thesaurierten Gewinne an die Stadt 
Bornheim

608/2021-2

14
Ausschüttung der im Gewinnvortrag des StadtBetrieb 
Bornheim AöR eingestellten thesaurierten Gewinne an 
die Stadt Bornheim

609/2021-2

15 Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022 617/2021-SBB

16 Ergänzungswahlen zu Ausschüssen 691/2021-1

17 Anregung nach § 24 GO NRW vom 04.10.2021 betr. 
„Stadt Bornheim wird Sicherer Hafen“ 628/2021-5

18
Große Anfrage der SPD-Fraktion vom 13.11.2021 betr. 
Besetzung von neuen Stellen auf der Grundlage des 
aktuellen Stellenplans

705/2021-11

19 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen 708/2021-1

20 Anfragen mündlich

Nicht öffentliche Sitzung

21
Vergabe des Auftrages zum Bau einer Modulbau-
anlage als Interimslösung mit 9 Klassen für die 
 Heinrich-Böll-Gesamtschule Merten

593/2021-1

22
Vergabe des Auftrages für die Lieferung von Feu-
erschutzbekleidung für die Freiwillige Feuerwehr 
 Bornheim

696/2021-1

23 Strategische Handlungsoptionen in der Stromnetz-
gesellschaft 637/2021-2

24 Mitteilung über Vergaben zwischen 25.000 € - 50.000 € 
ab dem 08.10.2021 710/2021-1

25 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen 
aus vorherigen Sitzungen

26 Anfragen mündlich

Bitte beachten Sie zur Teilnahme an der Sitzung die aktuell geltende Corona-
schutzverordnung. In den Sitzungsräumlichkeiten ist eine FFP2-Maske zu tra-
gen. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind Personen, die aus medizini-
schen Gründen keine Maske tragen können. Dies ist durch ein ärztliches Zeugnis 
nachzuweisen. Unabhängig von einem bestimmten Inzidenzwert müssen die 
Teilnehmer*innen außerdem vollständig geimpft oder genesen sein oder über 
einen bescheinigten höchstens 24 Stunden zurückliegenden negativen Coro-
na-Antigen-Schnell- oder PCR-Test verfügen. Ein beaufsichtigter –kostenfrei-
er- Selbsttest kann vor den Sitzungsräumlichkeiten durchgeführt werden. Bitte 
erscheinen Sie dazu ausreichend früh vor der Sitzung, um den Test noch in Ruhe 
durchführen zu können. Damit erfüllt die Stadt Bornheim gem. Erlass des MHKBG 
NRW vom 07.10.2021 die gegenüber ihren Gremienmitgliedern bestehenden 
Verpflichtungen, die das OVG NRW in seinem Beschluss vom 30.09.2021 festge-
stellt hat. Kosten für anderweitig durchgeführte Testungen können nicht über-
nommen werden. Die Nachweise sind am Eingang vorzuzeigen. Zudem möchten 
wir darauf hinweisen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen zur 
Verfügung steht. Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 
Sie können sich als Gast per Mail unter claudia.gronewald@stadt-bornheim.de 
oder telefonisch unter 02222 945-218 anmelden.

Bornheim, den 30.11.2021
Stadt Bornheim
gez. Christoph Becker
Bürgermeister


